
nach, wird der F. von der DVP zurückgenommen 
und erst dann wieder ausgehändigt, wenn die Grün
de für die Rücknahme entfallen sind. Bei F.entzug 
bzw. F.rücknahme hat derF.inhaber denF. samt Be
rechtigungsschein innerhalb von 8 Tagen bei der zu
ständigen Zulassungsstelle abzugeben, sofern die 
DVP diese Dokumente nicht bereits einbehalten 
hat. Bei Verlust des F. ist die zuständige Zulassungs
stelle zu informieren; bis zur Ausstellung einer 
Fahrtberechtigung darf kein Kraftfahrzeug mehr ge
führt werden.

Fund - Auffinden einer ihrem Besitzer gegen oder 
ohne dessen Willen verlorengegangenen, d. h. nicht 
herrenlosen Sache. Mit dem F. entsteht für den Fin
der eine / Schadenabwendungs- und Schadenmin
derungspflicht, d. h., es ist die moralische und juristi
sche Pflicht desjenigen, der eine verlorengegangene 
Sache entdeckt und an sich nimmt, im Interesse des 
Verlierers zu handeln. Der Finder ist verpflichtet, 
die Sache so schnell wie möglich dem Verlierer, Ei
gentümer oder sonstigen Empfangsberechtigten zu
rückzugeben oder sie bei einer öffentlichen F. stelle 
(insbesondere F.büro, aber auch z. B. Rat der Stadt 
oder Gemeinde) abzugeben. Sind Ausweise, Pässe, 
öffentliche Urkunden, dienstliche Unterlagen sowie 
Sparbücher F.gegenständ, so sind diese bei der aus
stellenden Dienststelle bzw. Einrichtung oder der 
nächsten VP-Dienststelle abzugeben (§358 Abs. 1 
ZGB). Wird eine Sache im Bereich staatlicher Orga
ne oder Einrichtungen sowie gesellschaftlicher Orga
nisationen gefunden, kann sie auch dort abgegeben 
werden. Diese Einrichtungen geben die F.sache an 
eine öffentliche F.stelle weiter, wenn sie nicht inner
halb einer Woche abgeholt wird. In Verkehrsmitteln 
oder -anlagen gefundene Sachen sind beim Ver
kehrsbetrieb abzugeben (§7 Personenbeförderungs
anordnung vom 5.1.1984, GBl. 11984 Nr. 4 S. 44; § 7 
Personenbeförderungsanordnung Eisenbahn vom 
5.1. 1984, GBl. I 1984 Nr. 4 S. 29). Besonderheiten 
gelten beim Auffinden von Strandgut (Strandungs
ordnung vom 29. 8.1972, GBl. II1972Nr. 58 S. 633). 
Für einen F. von geringfügigem Wert (unter 5 Mark) 
besteht eine Abgabepflicht nur dann, wenn der Fin
der den Eigentümer, Verlierer oder sonstigen Emp
fangsberechtigten kennt oder wenn er erkennen 
kann, daß es für den Verlierer wegen der Bedeutung 
der Sache wichtig ist, sie wiederzubekommen (§ 358 
Abs. 3 ZGB).
Der Finder hat die Sache bis zu ihrer Abgabe zu ver
wahren und vor Verlust und Beschädigung zu schüt
zen (§358 Abs. 4 ZGB). Verletzt er diese Pflichten 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, hat er einen daraus 
entstehenden Schaden zu ersetzen. Hat der Finder 
seine Abgabepflicht erfüllt und der Verlierer, Eigen
tümer oder sonstige Empfangsberechtigte die Sache 
wiedererlangt, so hat der Finder Anspruch auf Fin
derlohn (§ 359 ZGB), und zwar auch dann, wenn die
F.Säche ursprünglich gestohlen war. Der Finderlohn 
beträgt 10 Prozent des Wertes der F.sache, jedoch 
nicht mehr als 300 Mark. Ist der Wert der Sache nicht 
oder nur schwer feststellbar, sind bei der Festsetzung 
der Höhe des Finderlohnes die beiderseitigen Inter-
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essen abzuwägen. Dem Finder sind auch notwendige 
Aufwendungen, die ihm in Erfüllung seiner Finder
pflichten entstanden sind, z.B. Kosten zur Ermitt
lung des Verlierers, Transport- und Fahrkosten, 
Kosten für die Verwahrung, Pflege- und Fütterungs
kosten für entlaufene Tiere, zu ersetzen. Beide An
sprüche richten sich gegen den Verlierer, Eigentü
mer oder sonstigen Empfangsberechtigten oder, 
wenn die Sache in Volkseigentum übergeht, gegen 
das zuständige staatliche Organ. Kann der Verlierer, 
Eigentümer oder sonstige Empfangsberechtigte 
nicht ermittelt werden, geht die F.sache 3 Monate 
nach Ablieferung in Volkseigentum über. Bei Wert
papieren, Wertsachen sowie Geldbeträgen über 
100Mark beträgt die Frist 1 Jahr (§ 360 ZGB). Ver
zichtet das zuständige staatliche Organ auf die Sa
che, hat der Finder Anspruch auf Übertragung der 
Sache in sein Eigentum (§ 360 S. 3 ZGB). Die Rege
lungen zum F. gelten nicht, wenn zwischen Findern 
und Verlierern Rechtsbeziehungen, insbesondere 
Vertragsbeziehungen, bestehen und sich schon da
her die Pflicht ergibt, verlorene Sachen aufzubewah
ren und wiederzugeben. Solche Pflichten bestehen 
z. B. für Handelseinrichtungen, Gaststätten und Ho
tels. Wurde die Sache in Erfüllung von Arbeitsaufga
ben bzw. dienstlichen Pflichten, z. B. als Hotelange
stellte, gefunden, besteht kein Anspruch auf Finder
lohn. Besonderheiten gelten für den F. kulturhisto
risch wertvoller Gegenstände Schatzfund).

Funktionsplan - betriebliches Dokument, in dem ei
ne Arbeitsaufgabe einschließlich der von ihr umfaß
ten Teil- und Einzelaufgaben sowie der Verant
wortungsbereich des Werktätigen genau festgelegt 
ist, der diese Arbeitsaufgabe laut / Arbeitsvertrag 
zu erfüllen hat. Die innerbetriebliche Arbeitsteilung 
und Kooperation, das arbeitsteilige Zusammenwir
ken vieler Werktätiger machen es erforderlich, in je
dem Betrieb die Vielzahl der zu verrichtenden Tätig
keiten in Form von Arbeitsaufgaben exakt zu be
stimmen und gegeneinander abzugrenzen. Der Be
trieb hat die Arbeitsaufgaben so zu gestalten, daß die 
vorhandenen Produktionskapazitäten und das Ar
beitsvermögen der Werktätigen effektiv genutzt 
werden, die Werktätigen ihre Kenntnisse und Fähig
keiten entfalten können und die schöpferischen Ele
mente der Arbeit zunehmen (§73 Abs. 1 AGB). Er 
trifft alle dazu erforderlichen Entscheidungen. Die 
konkreten Arbeitsaufgaben sind in F. oder in ande
rer geeigneter Form schriftlich zu fixieren (§73 
Abs. 2 AGB). Die Form des F. wird insbesondere für 
leitende Mitarbeiter und andere Angestellte ge
wählt. Außer der Arbeitsaufgabe und dem Verant
wortungsbereich des Werktätigen soll der F. auch die 
wichtigsten sich daraus ergebenden Rechte und 
Pflichten, das Unterstellungsverhältnis, die Wei
sungsbefugnis und die Anleitungsaufgaben enthal
ten. Der F. bezieht sich immer auf die in ihm ausge
wiesene Arbeitsaufgabe und gilt insofern für jeden 
Werktätigen, dem diese zur Ausführung übertragen
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